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Wir möchten in unserer Praxis die Zahn-
aufhellung vor Ort bzw. die Zahnauf-
hellung mit einer Schiene und einem 
Zahnaufhellungsgel anbieten. Welche 
Möglichkeiten der Abrechnung würden Sie 
uns empfehlen?

Nach der GOZ-2012 sind alle im Gebüh-
renverzeichnis der GOZ nicht enthalte-
nen Leistungen in Form von Analoggebüh-
ren zu berechnen, unabhängig davon, ob 
sie zahnmedizinisch notwendig sind oder 
nicht. Im Falle von zahnmedizinisch nicht 
notwendigen Leistungen, wozu in der Re-
gel auch die Zahnaufhellung oder das 
Bleaching gehört, muss vorab in einem 
HKP eine Vereinbarung nach § 2 Abs. 3 
GOZ über die Leistung und deren Vergü-
tung geschlossen werden.
Bei der Auswahl einer geeigneten Analog-
gebühr ist zu beachten, dass die anfallen-
den Materialkosten (z. B. das Bleichmit-
tel) nicht gesondert berechnet werden 
können, also in der Analoggebühr enthal-

ten sein müssen. Zahntechnische Leis-
tungen (z. B. für das Anfertigen einer 
Bleachingschiene) müssen im HKP 
nach § 2 Abs. 3 GOZ berücksichtigt 
werden.
Für das Bleichen mit Schienen bie-
ten sich z. B. die 7000er-Schienen als 
Analogleistungen an. Das sogenann-
te Powerbleaching wird häufig nach 
Geb.-Nr. 2320 GOZ je Zahn analog be-
rechnet.

Immer für Sie da: 
Ihr GOZ-Referat der 
Zahnärztekammer Berlin
Susanne Wandrey, Daniel Urbschat und 
Dr. Helmut Kesler

Wir beantworten gern auch Ihre 
GOZ-Frage: 

E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148
Fax (030) 34 808 -213, -248
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Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,

bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die aktuelle Fachkunde im Rönt-
gen besitzen. Diese aktuellen Kenntnisse im Strahlenschutz benötigen auch 
Ihre Zahnmedizinischen Fachangestellten als Mitarbeiterinnen, wenn diese 
im Röntgen aktiv tätig sind.
Alle fünf Jahre ist diese Fachkunde zu aktualisieren, dieses ohne Aufforde-
rung durch die Behörden. Ein Überziehen dieser Fristen wird leider sehr teu-
er und ist unter Umständen zusätzlich mit zeitintensiven Kursen verbunden.

Dr. Veronika Hannak

Weitere Informationen zu den nächsten Aktualisierungskursen am 
Philipp-Pfaff-Institut finden Sie in der Kursbörse unter www.pfaff-berlin.de 
oder erhalten Sie telefonisch unter (030) 414 725-0

Die Zahnärztliche Stelle informiert

Aktualisierung der Fachkunde und  
Kenntnisse im Strahlenschutz RöV § 18a

Die GOZ-Frage des Monats

Berechnung einer Zahnaufhellung
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